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1. Anlass und Ziel der Flächennutzungsplanänderung 

 

1.1 Anlass der Änderung 

 

Die Gemeinde Moos hat am 19.02.2018 beschlossen, den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan mit integrierter Grünordnung „SO-Photovoltaikpark Burgstall-Ost“ aufzustellen.  
 
Der Geltungsbereich mit einer Größe von. 0,98 ha befindet sich auf folgenden Flächen 
der Gemarkung Moos in der Gemeinde Moos. 
Fl.-Nr. 164 (TF), Fl.-Nr. 165/2, Fl.-Nr. 1024 (TF), Fl.-Nr. 1024/4, Fl.-Nr. 1025/1 (TF).  
Die Fläche des Geltungsbereiches ist mit folgenden Nutzungen im Flächennutzungsplan 
der Gemeinde Moos belegt: 

- Flächen für die Landwirtschaft  

- Gehölzbestand (bleibt erhalten) 

- Bodendenkmal D-2-7243-0148 (durch ehemaligen Bauschuttdeponiebetrieb nicht 
mehr als Ringwall erhalten) 

 
Auf dieser Fläche soll nun eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichtet werden. Es ist 
eine feste Aufständerung mit Modultischen vorgesehen - Bauherr ist Solarpark Lange-
nisarhofen GmbH & CO. KG 
 
Folgende Flächen werden als externe Ausgleichsfläche verwendet: 
 
Gemeinde Moos, Gemarkung Langenisarhofen: 
Ausgleichsfläche: Fl.-Nr. 182 TF (0,15 ha) 
 

Die Fläche der Anlage soll nun als „Sondergebiet für die Nutzung von Solarenergie“ ge-

mäß § 11 Abs. 2 BauNVO ausgewiesen werden, um die Voraussetzungen zur Errichtung 

einer Freiflächen-Photovoltaikanlage sowie einer Photovoltaikhalle zu schaffen. Parallel 

zur Flächennutzungsplanänderung wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit in-

tegriertem Grünordnungsplan „SO Photovoltaikpark-Burgstall-Ost“ aufgestellt.  
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1.2 Städtebauliches Ziel der Planung 

 

 
Gemäß dem Grundsatz des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) sind Freiflä-
chen – PV – Anlagen vorrangig an vorbelasteten Standorten aufzustellen.  
 
Aufgrund der vormaligen Nutzung als Bauschuttdeponie der vorgesehenen PV – Stand-
ort – Fläche stellt das Planungsgebiet eine optimale Fläche für die Realisierung des Vor-
habens dar. 
Die Ackerfläche wurde vormals als Rohstoffabbau und anschließend als Bauschuttde-
ponie (gemeindlich) genutzt.  
Im Bebauungsplan wird Baurecht ausschließlich für die Photovoltaikanlage geschaffen. 
Die Nutzung der Freiflächenanlage ist befristet auf die mögliche Funktions- und Betriebs-
zeit (25 - 30 Jahre), danach wird das Grundstück wieder der Landwirtschaft zur Verfü-
gung gestellt.  
Der Rückbau nach Betriebsende wird privatrechtlich vereinbart und im Bebauungsplan 
gemäß § 9 Abs. 2 BauGB mit Festlegung der Folgenutzung festgesetzt. 
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2. Beschreibung des Planungsgebietes 

 

2.1 Geographische Lage und Verkehrsanbindung 

 

Die vom Deckblatt Nr. 08 der Flächennutzungsplanänderung betroffene Fläche (ca. 
1,2 ha) liegt südwestlich von Kurzenisarhofen. Die Gemeinde Moos ist von der Bundes-
straße 8 über die Kreisstraße DEG 21 erreichbar. Durch eine bereits bestehende Zufahrt 
ist das Planungsgebiet über die Kreisstraße DEG 21 zu erreichen.  
 
Im weiteren Umgriff der Flächen befinden sich landwirtschaftlich intensiv genutzte Flä-
chen, Gehölzbestände/Hecken, ein Radweg und ein Bodendenkmal. Die Flurstücke 
selbst werden derzeit teilweise landwirtschaftlich intensiv genutzt. Auf den Flurstücken 
am östlichen bzw. westlichen Rand des Geltungsbereiches befinden sich 
Gehölzbestände (teilweise amtlich kartierte Biotope).  
 

  
Übersichtkarte (nicht maßstäblich, Bayernatlas 2018) 
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2.2 Wasserversorgung 

 

Entfällt. 

 

 

2.3 Abwasserbeseitigung 

 

Entfällt. 

 

 

2.4 Niederschlagswasserbeseitigung 

 

Entfällt. 
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3. Umweltbericht  
 

3.1 Einleitung 
 
3.1.1 Rechtliche Grundlagen 
 

Mit der Änderung des Baugesetzbuches vom 20.07.2004 wurden die europarechtlichen 
Vorgaben zur Umweltprüfung im Bereich der Bauleitplanung umgesetzt. 
Nach § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen 
eine Umweltprüfung durchzuführen. Ein Verzicht auf die Umweltprüfung ist nur bei ver-
einfachten Verfahren nach § 13 BauGB und bei beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB (Innenentwicklung) möglich. 
In § 1a BauGB wird die Eingriffsregelung in das Bauleitplanverfahren integriert. Die Ab-
arbeitung der Eingriffsregelung erfolgt im Rahmen des Umweltberichtes.  
 
 

3.1.2 Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes 
 

Das Planungsgebiet liegt in der Gemeinde Moos südwestlich von Kurzenisarhofen im 
Ortsteil Burgstall. Das Planungsgebiet befindet sich südlich des Ortsteiles. Eine Zu-
fahrtsmöglichkeit zum Planungsgebiet besteht über eine bestehende Zufahrt über die 
Kreisstraße DEG 21 bzw. den Ortsteil Burgstall. Die geplante Fläche wurde als Bau-
schuttdeponie genutzt, welche wieder verfüllt wurde. Vor der Nutzung als Bauschuttde-
ponie wurde die Fläche als Standort für Rohstoffabbau genutzt. Zudem wurde die ge-
samte Hangkante als Kiesabbau genutzt.  
 

 
Übersichtskarte (nicht maßstäblich, BayernAtlas 2018) 
 

Im weiteren Umgriff der Flächen befinden sich landwirtschaftlich intensiv genutzte Flä-
chen, Gehölzbestände/Hecken, ein Radweg und ein Bodendenkmal (D-2-7243-0148).  

 



Änderung des Flächennutzungsplanes und des Landschaftsplans mit Deckblatt Nr. 08  
Gemeinde Moos, Gemarkung Moos, Landkreis Deggendorf Fassung vom 17.09.2018 

  

 

  

8 

 

Donau-Gewerbepark 5 
 94486  OSTERHOFEN 
 Tel.: 0 99 32 / 95 44 - 0  

 
Damalige Nutzung des Planungsgebietes (BayernAtlas 2018) 

 

Nördlich des Vorhabens befindet sich der Weiler Burgstall. Im Westen und Osten befin-
den sich einige Gehölzbestände und Hecken, welche durch das Planungsvorhaben nicht 
beeinträchtigt werden. Zur angrenzenden Bundesstraße 8 wird das Planungsgebiet von 
einem Radweg und einem Gehölzbestand abgetrennt 
 

 

Die benötigte Ausgleichsfläche befindet sich auf der Fl.-Nr. 182 TF (0,15 ha) Gemeinde 
Moos, Gemarkung Langenisarhofen: 
 
Für das geplante Vorhaben wird eine Fläche von 9.831,8 m² (0,9 ha) in Anspruch ge-
nommen. 
 

3.1.3 Inhalt und Ziele des Bebauungsplanes 
 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll Baurecht für die Errichtung einer Freiflä-
chen-Photovoltaikanlage geschaffen werden.  
Auf den Flächen ist die Errichtung von fest aufgeständerten Reihen vorgesehen.  

 
Das Wechselrichterhaus kann frei innerhalb der Baugrenzen aufgestellt werden. Die 
max. Firsthöhe wird auf 4,0 m beschränkt. 
Diese Fläche wird durch 2-schürige Mahd, Entnahme des Mähguts und Verzicht auf 
Düngung bzw. alternativ durch Beweidung extensiv gepflegt. Die Erschließung erfolgt 
über eine bestehende Zufahrt zur Kreisstraße DEG 21 

 
3.1.4 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltre-

levanten Ziele und ihrer Berücksichtigung 
 
Für das anstehende Bebauungsplanverfahren sind die allgemeinen gesetzlichen Grund-
lagen, wie das Baugesetzbuch, die Naturschutzgesetze, die Immissionsschutz-Gesetz-
gebung und die Abfall- und Wassergesetzgebung berücksichtigt. 
 
Die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft sind durch die Anwendung der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gemäß § 1 a Abs.3 BauGB in Verbindung mit § 
14 des Bundesnaturschutzgesetzes erfasst. Entsprechende Festsetzungen zur Eingriffs-
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regelung und Grünordnung sind im Bebauungsplan / Grünordnungsplan integriert. Ge-
mäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die 
voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und in dem Umweltbericht beschrieben 
werden. 
Im Geltungsbereich sind folgende Gebiete, in denen die Belastbarkeit der Schutzgüter 
in besonderer Weise zu beurteilen wäre, nicht vorhanden: 

- im Bundesanzeiger gemäß § 31-36 des Bundesnaturschutzgesetzes bekannt ge-
machte Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder europäische Vogelschutz-
gebiete 

- Naturschutzgebiete gemäß § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes  

- Nationalparke gemäß § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes 

- Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß den §§ 25 und 26 des 
Bundesnaturschutzgesetzes 

- Naturdenkmäler nach § 28 Bundesnaturschutzgesetz 

- Nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes geschützte Landschaftsteile 

- gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes  

- Nach Landeswasserrecht festgesetzte Heilquellenschutzgebiete und Wasserschutz-
gebiete gemäß § 19 des Wasserhaushaltsgesetz  

- Überschwemmungsgebiete gemäß § 32 des Wasserhaushaltsgesetzes 

- Gebiete in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften festgelegten Umweltquali-
tätsnormen bereits überschritten sind 

- Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte und Siedlungs-
schwerpunkte in verdichteten Räumen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr.2 und 5 des Raum-
ordnungsgesetzes 
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Flächennutzungsplan: 
Die Fläche des Geltungsbereiches ist mit folgenden Nutzungen im Flächennutzungsplan 
der Gemeinde Moos belegt.  
 

- Fläche für die Landwirtschaft 

- Bodendenkmal (Nr. D-2-7243-0148) 

- Gehölzbestände 

 
Auszug aus Flächennutzungsplan (Verwaltungsgemeinschaft Moos) 
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Regionalplan 
 
Die Gemeinde Moos bildet mit der Gemeinde Buchhofen eine Verwaltungsgemeinschaft, 
mit Verwaltungssitz in Moos. Das Bearbeitungsgebiet befindet sich im Stadt- und Um-
landbereich im ländlichen Raum. Die Gemeinde Moos befindet sich ca. 8 km südöstlich 
von Plattling das als Oberzentrum im Regionalplan der Region Donau-Wald gekenn-
zeichnet ist. Außerdem verläuft die Entwicklungsachse Straubing - Passau durch die 
Gemeinde. Für die beplanten Flächen sieht der Regionalplan keine besonderen Ziele 
und Maßnahmen vor. Im Westen befindet sich das wasserwirtschaftliche Vorranggebiet 
zur Trinkwasserversorgung, sowie eine Flurdurchgrünung als landschaftspflegerische 
Maßnahme an. 
 
 

 
Auszug aus Regionalplan (RISBY online, 2017) 
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3.2 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der 
Prognose bei Durchführung der Planung 

 
Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden 
drei Einstufungen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. 
 
A. Schutzgut Mensch 
 
Beschreibung: 
Die Fläche liegt in einem strukturarmen Bereich zwischen intensiv landwirtschaftlich ge-
nutztem Grund und Boden. Vormals wurde es als Bauschuttdeponie verwendet.  
Das Gebiet selbst ist nicht für die Naherholung durch Wanderwege oder ähnliches er-
schlossen. Der angrenzende Radweg, wird durch das geplante Vorhaben nicht beein-
trächtigt. Die nächste Wohnbebauung befindet sich ca. 250 m in nördlicher Richtung 
(Weiler Burgstall). In südlicher Richtung, befindet sich die nächste Bebauung auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite der Bundesstraße 8 in ca. 70 m Entfernung. Diese ist 
durch einen dichten Gehölzbestand in Richtung des Solarparks abgeschirmt. 
 
Auswirkungen: 
Während der Bauphase ergeben sich keine größeren Lärm- und Abgasbelastungen 
durch an- und abfahrende LKW, da direkt über die Kreisstraße 21 auf die Bundesstraße 
8 erschlossen werden kann.  
Eventuell auftretende Belastungen fallen aufgrund der kurzen Bauzeit nicht ins Gewicht.  
Der Betrieb der Anlage bringt keine größeren Lärmemissionen mit sich. Blendwirkungen 
werden ausgeschlossen, da sich in allen Richtungen Eingrünungen befinden. Zusätzlich 
wirkt das Geländerelief einer Blendwirkung entgegen. 
Die Anlage ist nach § 4 Bundesimmissionsschutzgesetz nicht genehmigungspflichtig. 
Durch die Baumaßnahme werden keine Wegeverbindungen beeinträchtigt.  
Es ist insgesamt von geringen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch auszugehen. 
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B. Schutzgut Tiere und Pflanzen 
 
Beschreibung: 
Die Fläche des Baufeldes wird momentan intensiv als Ackerfläche genutzt.  
Ein amtlich kartierter Biotop (7243-0097) befindet sich angrenzend zum Planungsgebiet. 
Dieser ist in drei Teilgebiete unterteilt, von denen die Teilbereich 002 und 003 direkt ans 
Planungsgebiet grenzen (Beschreibungen im Umweltbericht zum Bebauungsplan). 

  
Übersichtskarte mit amtlich kartierten Biotopen (nicht maßstäblich, BayernAtlas 2018) 

 
Die Auswirkungen der intensiven Landbewirtschaftung auf den Naturhaushalt sind ent-
sprechend drastisch. In den Ackerlagen kann sich nur ein stark eingeschränktes Spekt-
rum meist weit verbreiteter Pflanzen- und Tierarten behaupten.  
Als Strukturen in der Umgebung können die Baum-/Heckenbestände auf dem Ringwall 
genannt werden. 
 
Die potentielle natürliche Vegetation (pnV) ist im Geltungsbereich zweigeteilt. Auf der 
linken Hälfte wird die pnV als Schwarzerlen-Eschen-Sumpfwald im Komplex mit Wald-
ziest-Eschen-Hainbuchenwald; örtlich mit Walzenseggen-Schwarzerlen-Bruchwald be-
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zeichnet. Auf rechter Hälfte wird als pnV die Hexenkraut- oder Zittergrasseggen-Wald-
meister-Buchenwald im Komplex mit Zittergrasseggen-Hainsimsen-Buchenwald; örtlich 
mit Waldziest-Eschen-Hainbuchenwald beschrieben. 
 
Naturraum-Einheit ist das Unterbayerische Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten 
(SSymank). Die Untereinheit bilden die Donauauen (ABSP).  
 
Auswirkungen: 
Die Änderung der bestehenden landwirtschaftlichen Nutzfläche in ein Sondergebiet für 
Photovoltaikanlagen führt zum kleinflächigen Verlust von Ackerflächen als Lebensraum 
für Tiere und Pflanzen. Andererseits wird auf diesen Flächen eine extensive Wiese ent-
wickelt und auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel verzichtet. 
 
Durch die geplante Erweiterung der bestehenden Zufahrt, als landwirtschaftlich genutz-
ter Weg, wird die amtlich kartierten Biotopteilflächennummer 002 an südwestlicher Seite 
beeinträchtigt. Die Teilfläche 002 des amtlich kartierten Biotops 7243-0097 ist in der da-
malig aufgenommenen Form nicht mehr erhalten. Die Schädigung des Biotops wird 
durch geeignete Ersatzpflanzungsmaßnahmen östlich bzw. nördlich der geplanten Feld-
zufahrt ausgeglichen. 
Eine Zerstörung von wichtigem Lebensraum für Tiere ist aufgrund der derzeitigen Nut-
zung und der bestehenden Vegetation nicht zu erwarten. Andere angrenzende natur-
schutzfachliche wertvolle Flächen werden nicht beeinträchtigt. 
 
Während der Bauphase sind potentielle Beeinträchtigungen der Tierwelt durch Vertrei-
bungseffekte möglich. Aufgrund der kurzen Bauzeit wird diese Belastung nicht als er-
heblich eingestuft, da die Tiere auf benachbarte Grundstücke ausweichen können.  
 
Durch die vorgesehene Ausgleichsfläche in Form einer Streuobstwiese sollen Lebens-
räume, welche typisch für den Standort sind, geschaffen werden. Die Flächen unter den 
Modulen werden ebenso als extensive Wiese ausgebildet, sodass auch hier aus natur-
schutzfachlicher Sicht wertvollere Lebensräume entstehen als bisher vorhanden.  
Durch den Verzicht von Düngung und Pflanzenschutzmitteleinsatz erfährt die Fläche 
eine Aufwertung. Eine potentielle Betroffenheit von Verbotstatbeständen des § 44 Bun-
desnaturschutzgesetz ist nicht gegeben. Die Auswirkungen sind als gering einzustufen. 
  
 
C. Schutzgut Boden 
 
Beschreibung: 
 

Der Boden ist Teil der obersten Erdkruste und somit als Bindeglied zwischen Atmo-
sphäre und Geosphäre zu betrachten. Er nimmt damit im Ökosystem als Nahtstelle zwi-
schen belebter und unbelebter Umwelt und als Träger von Nahrungsketten eine zentrale 
Bedeutung im Ökosystem ein. Boden entsteht durch Verwitterung der anstehenden Ge-
steinsschichten.  
Der Boden im Planungsgebiet ist laut Bodeninformationssystem-Bayern eine Pararend-
zina aus Carbonatschluff. Es handelt sich um anthropogen überprägten Boden mit sehr 
hoher natürlicher Ertragsfunktion. Bei den intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flä-
chen sind allgemein erhöhte Belastungen des Bodens anzunehmen. Die Auswirkungen 
ihrer Nutzung (Düngergaben, Bodenbearbeitung, Gülleausbringung und Spritzmittelver-
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wendung) führen zu Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen und des Na-
turhaushaltes. Diese Böden besitzen ein hohes Rückhaltevermögen für Wasser und 
Nährstoffe.  
Den weiteren vorliegenden geologischen Unterlagen zufolge, sind im Bereich des ge-
planten Gebietes weitgehend Lößböden zu erwarten.  
Die Lößböden überdecken würmeiszeitliche Niederterrassenschotter. Teils werden die 
Lößböden den äolischen Deckschichten zugeordnet. In diesen Bereichen liegt der Löß 
in Form von Sandlöß vor. Der Sandlöß wurde in Dünen abgelagert. Teils ist die Dünen-
form noch deutlich zu erkennen, teils ist sie verwischt.  
 
Aufgrund des ehemaligen Betriebs einer Bauschuttdeponie und dem Kiesabbau im Pla-
nungsgebiet liegt kein natürliches Bodengefüge mehr vor. Daher gehen durch das ge-
plante Vorhaben keine wertvollen Flächen verloren. 

 
Auswirkungen: 
Die Modultische werden mit Schraub-/Rammfundamenten gesetzt, wodurch eine Ver-
siegelung des Bodens mit Betonfundamenten vermieden wird. Eine Überbauung von 
Boden erfolgt nur im Bereich der geplanten Wechselrichterhäuser und der Photovoltaik-
halle. Geländemodellierungen finden nicht statt. 
Der zuvor als Ackerland genutzte Boden auf der Deponie kann sich 25 – 30 Jahre lang 
regenerieren und steht dann der landwirtschaftlichen Nutzung wieder zur Verfügung. 
Durch die Aufgabe der intensiven Nutzung im Planungsgebiet und die damit verbundene 
Einstellung der Düngung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln erfährt die Fläche 
eine verminderte Bodenbelastung und eine Förderung der Bodenfruchtbarkeit.  
Die Auswirkungen werden als positiv für das Schutzgut Boden eingestuft. 
 
D. Schutzgut Wasser 
 
Beschreibung: 
Oberflächengewässer sind im Planungsgebiet selbst nicht vorhanden. In ca.100 m west-
licher Richtung befindet sich der Zettelbach, der auf Höhe Burgstall ebenfalls ein amtlich 
kartiertes Biotop (7243-1101-002) darstellt. 
Aussagen bezüglich des Grundwassers sind detailliert nicht möglich. Der Zustand des 
Grundwasserkörpers, Quartär-Osterhofen, ist laut Kartendienst der Wasserrahmenricht-
linie in einem schlechten chemischen Zustand, bei dem vor allem der Nitratgehalt ein 
großes Problem darstellt. Die starke Mechanisierung und der Einsatz von Mineraldünger 
und Düngerauswaschungen durch die jetzige intensive landwirtschaftliche Nutzung wir-
ken sich negativ auf das Grundwasser aus. Laut dem UmweltAtlas Bayern, wird das 
Erreichen eines guten chemischen Zustandes erst nach dem Jahr 2027 möglich sein. 
Der Tiefengrundwasserkörper hingegen, der sich ebenfalls in diesem Bereich befindet 
weist einen guten chemischen Zustand auf. 
Überschwemmungsgebiete befinden sich nicht im Geltungsbereich.  
 
Auswirkungen: 
Die Umwandlung von intensiv genutztem Ackerland in extensives Grünland und der Ver-
zicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel verringert die Grundwasserbelastung. Eine 
Versiegelung von Flächen findet nur in sehr geringem Umfang bzw. auf teilversiegelten 
Flächen statt. Anfallendes Oberflächenwasser verbleibt in der Fläche und wird nicht ab-
geleitet (breitflächige Versickerung). Brauchwasser wird nicht benötigt, Schmutzwasser 
wird nicht entstehen.  
Es ist somit mit keinen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu rechnen.  
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E. Schutzgut Klima 
 
Beschreibung: 
Das Klima in den Donauauen hat bereits deutlich kontinentalen Charakter. Vielfach 
strengen Wintern mit mehrmals unterbrochener Schneedecke stehen mäßig heiße, ge-
witterreiche Sommer gegenüber. Die jährlichen Niederschläge betragen 700-750 mm; 
die Jahresmitteltemperatur liegt bei 8,6°C (Januar-Mittelwert: -2,1°C, Juli-Mittelwert: 18,2 
°C, Quelle: climate-data.org). Das Baufeld selbst besitzt derzeit keine klimatisch wirksa-
men Vegetationsflächen oder Biomassen. Vegetationsstrukturen sind angrenzend vor-
handen.  

 
Auswirkungen: 
Durch die Bau- und Transporttätigkeit ist während der Bauzeit kurzfristig Staubentwick-
lung zu erwarten. Das Lokalklima ist durch die Lage an Bundesstraße und Kreisstraße 
bereits gestört. Mittelfristig sind die Auswirkungen auf das Lokalklima durch die geplan-
ten Maßnahmen zu vernachlässigen.  
Luftaustauschbahnen sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Die leicht verringerte 
Kaltluftproduktion einer mit Solarmodulen bestandenen Fläche im Vergleich zu einer 
landwirtschaftlichen Fläche zieht demnach nur Veränderungen in sehr geringem Maße 
nach sich. 
 
 
F. Schutzgut Landschaftsbild 

 
Beschreibung: 
Der Geltungsbereich liegt in der naturräumlichen Haupteinheit „Unterbayerisches Hügel-
land und Isar-Inn-Schotterplatten“ (D65). Die Untereinheit wird als „Donauauen“ (064-A) 
bezeichnet. In diesem Bereich grenzen drei naturräumliche Untereinheiten (ABSP), „Do-
nauauen“ (064-A), „Unteres Isartal und Isarmündung“ (064-B) und die „Gäulandschaften 
im Dungau“ (064-C), aneinander.  
Das Landschaftsbild setzt sich im Bereich des Planungsvorhabens vor allem aus acker-
baulich genutzten Flächen zusammen, welche sich auffallend von umgebenden Grün-
land der Niederungen von Donau und Isar abgrenzen. Ebenso wirkt das Landschaftsbild 
durch verschiedene bachdurchflossene feuchte Rinnen geteilt. 
Das Landschaftsbild wird das Planungsvorhaben nicht beeinträchtigt, da es durch die 
dichten Gehölbestände auf dem Ringwall abgeschirmt wird. 
 
Auswirkungen:  
Die geplante Photovoltaikanlage wird dem Landschaftsbild ein weiteres anthropogenes, 
in diesem Fall technisches Element hinzufügen. Aufgrund der Lage beeinträchtigt die 
geplante Anlage das Landschaftsbild nicht wesentlich. Es befinden sich Verkehrswege 
im direkten Umkreis, welche jedoch durch die vorherrschende Vegetation abgeschirmt 
werden.  
Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind als gering einzustufen. 
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G. Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 

Beschreibung: 
Im Planungsgebiet sind keine denkmalgeschützten Gebäudekomplexe mit Ensemble-
wirkung ausgewiesen. Jedoch befindet sich direkt ans Planungsgebiet angrenzend ein 
Bodendenkmal (D-2-7243-0148). Dieses beschreibt ein, Römisches Kastell, frühmittel-
alterliche Abschnittsbefestigung mit Wall und Graben, frühmittelalterlicher Adelsfriedhof, 
Siedlung der späten Bronze- und älteren Urnenfelderzeit sowie der späten Latènezeit, 
der römischen Kaiserzeit und des Mittelalters. (Bauschuttdeponie) 
Durch den dichten Gehölzbestand, ist der Ringwall schlecht ersichtlich, zudem schirmt 
die dichte Begrünung das Planungsvorhaben gegenüber der umliegenden Landschaft 
und anderen Baudenkmälern ab. Durch den ehemaligen Betrieb einer Bauschuttdepo-
nie im Bereich des geplanten Vorhabens wurde das Bodendenkmal hier zerstört.  
Ebenso befindet sich in etwa 50 m nördlicher Richtung ein Baudenkmal (D-2-71-135- 
30), welches aber nicht im Wirkungsbereich des Vorhabens liegt (Gehölzstrukturen). 

 
Auswirkungen: 
Durch den ehemaligen Betrieb einer Bauschuttdeponie auf geplanter Fläche ist kein 
natürliches Bodengefüge vorhanden. Somit wird das bestehende Bodendenkmal nicht 
durch das geplante Vorhaben beeinträchtigt. Daher lässt sich der geplante Eingriff als 
unbedenklich gegenüber dem Bodendenkmal einstufen. 
Gegenstände, die bei Erdarbeiten zu Tage treten sollten, wie z.B. Knochen-, Metall-, 
Keramik- oder Versteinerungsfunde, hat der Bauherr bzw. die bauausführenden Firmen 
dem Landesamt für Denkmalpflege oder dem Landratsamt zu melden.  
Die Auswirkungen der geplanten Bebauung auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
sind als gering einzustufen. 

 
 

H. Wechselwirkungen 
 

Im Untersuchungsraum sind keine Wechselwirkungen bekannt. 
 
 
3.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 

Planung 
  

Ohne die Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes würde auf der Fläche 
vermutlich in den nächsten Jahren weiterhin landwirtschaftliche Nutzung betrieben wer-
den. Die negativen Auswirkungen auf den Naturhaushalt (Grundwasser, Tiere und Pflan-
zen) wären in diesem Fall höher einzustufen.  
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3.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen 
 
3.4.1 Vermeidung und Verringerung 
 

Als Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung sieht der Bebauungs- und Grünord-
nungsplan folgende Festsetzungen vor: 

 

- extensive Bewirtschaftung der anzusäenden Wiese unter den Modultischen ohne 
Anwendung von Dünge- und Spritzmitteln 

- Zaun ohne Sockel, Abstand zum Boden mind. 15 cm 

- Verwendung von Schraub-/ Rammfundamenten 

- Verbindungskabel zwischen den Modulanlagen werden innerhalb des Pflughorizon-
tes verlegt (max. 30 cm Tiefe). 
 

3.4.2 Ausgleich 
 

Zur Ermittlung des Ausgleichs wird das Schreiben der Obersten Baubehörde vom 
19.11.2009 herangezogen. Der Ausgleichsfaktor ist demnach im Bereich der Freiflä-
chenanlage mit 0,2 anzusetzen.  
 
Die Eingriffsfläche entspricht dem Baufeld (Fläche innerhalb der Einzäunung) mit einer 
Größe von 7.585 m².  
 
Der Ausgleichsbedarf berechnet sich demnach wie folgt: 
 
Fläche Baufeld x 0,2 = Ausgleichsbedarf 
 
7.585 m² x 0,2 = 1.517 m² 

 
Der nach § 1a Abs. 3 in Verbindung mit § 9 Abs. 1a BauGB erforderliche Ausgleich über 
eine 1.517 m² (anrechenbarer Ausgleich) große Fläche wird auf folgenden externen Flä-
chen erbracht.  
 
Landwirtschaftliche Ackerfläche auf Fl.-Nr. 182 TF, Gemarkung Langenisarhofen Ge-
meinde Moos, Gesamtfläche: 0,15 ha 
Entwicklung eines Streuobstbestandes auf extensiv genutztem Grünland (Magerwiese).  
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3.5 Alternative Planungsmöglichkeiten 
 

Überlegungen zu Standortalternativen wurden nicht angestellt, da aufgrund der Vornut-
zungen eine Konversionsfläche vorliegt und diese vorrangig zur Nutzung von Photovol-
taikanlagen genutzt werden sollen (Bauschuttdeponie). 

 
Aufgrund der Erkenntnis hinsichtlich seiner Vorbelastung und seiner Lage ist die Pla-
nungsfläche optimal für die Aufstellung einer Photovoltaikanlage geeignet. 
 
 

3.6 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken 
 
Die Analyse und Bewertung der Schutzgüter erfolgte verbal argumentativ.  
Als Datengrundlage wurden der Flächennutzungsplan, der Regionalplan Donau-Wald, 
die Biotopkartierung Bayern und das Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises 
Deggendorf zugrunde gelegt.  
 
 

3.7 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 
 
Die Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen (Monitoring) sollen auf bis-
her nicht vorhersehbare Auswirkungen abzielen.  
Da bei Durchführung entsprechender Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen nicht mit erheblichen Auswirkungen der geplanten Bebauung auf die einzelnen 
Schutzgüter zu rechnen ist, können sich Maßnahmen zum Monitoring auf die Kontrolle 
der Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen während der Bauphase und auf die Pflege 
und Entwicklung der Ausgleichsflächen beschränken.  
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3.8 Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 

Die Fläche wird momentan intensiv landwirtschaftlich als Ackerfläche genutzt und stellt 
demnach keinen besonderen Lebensraum für Tiere und Pflanzen dar. Durch die Planung 
und die damit verbundene Entwicklung eines extensiven Grünlandes wird im Vergleich 
zur derzeitigen Nutzung ein wertvollerer Lebensraum für Tiere und Pflanzen geschaffen. 
Zudem wirkt sich das geplante extensive Grünland aufgrund der unterbleibenden Dün-
gung und Verwendung von Pflanzenschutzmitteln positiv auf das Grundwasser aus und 
bewirkt eine Regeneration des Bodens. Oberflächengewässer sind auf der Fläche nicht 
vorhanden. 
Überschwemmungsgebiete kommen im Geltungsbereich nicht vor.  
Aufgrund der Unterlassung von Düngung und Pflanzenschutz sind die Auswirkungen auf 
diese eher als positiv zu beurteilen. Die Auswirkungen auf das Klima sind zu vernach-
lässigen.  
Lärmbelästigungen entstehen aufgrund der Anbindung und der Lage weit ab von jegli-
cher Bebauung nicht. Durch die Planung geht für die Bevölkerung kein Naherholungs-
raum verloren, da der dortige Radweg nicht durch das Vorhaben beeinträchtigt wird. 
Anstehendes, natürliches Bodengefüge wird nicht gestört, Versiegelungen finden nur in 
geringem Umfang bzw. mit großem Nutzen zur Herstellung umweltfreundlicher Energie 
statt. Durch die Lage ist keine große Fernwirkung des Grundstücks gegeben.  
In diesem Planungsgebiet sind Vorkommen von Bodendenkmälern bekannt, aufgrund 
der vorherigen Nutzung als Bauschuttdeponie ist jedoch davon auszugehen, dass keine 
negativen Auswirkungen auf das angrenzende Bodendenkmal bestehen. 
Durch die Aufstellung der Anlage geht Ackerboden (vorbelastet) verloren.  
 
Die grünordnerischen Maßnahmen sind im Bebauungsplan mit integriertem Grünord-
nungsplan festgesetzt. Trotz Vermeidungsmaßnahmen findet ein Eingriff in Natur und 
Landschaftsbild statt. Die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen werden ermittelt, die 
Ausgleichsflächen im Bebauungsplan festgesetzt. 

 
Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse der Umweltauswirkungen auf die ver-
schieden Schutzgüter zusammen. 
 

Schutzgut Auswirkungen 

Mensch gering 

Tiere und Pflanzen gering 

Boden gering  

Wasser positiv 

Klima und Luft gering 

Landschaft gering 

Kultur- und Sachgüter gering 
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Planung:  

  
 Donau-Gewerbepark 5 

 94486 Osterhofen 

 FON: 09932/9544-0 

 FAX: 09932/9544-77 

 E-Mail: info@geoplan-online.de 
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